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BASICS:      Die Betriebsaufspaltung 

Ø Die Betriebsaufspaltung (BAS) ist NICHT gesetzlich geregelt, wird aber 
erwähnt in § 50i EStG.

Ø Die BAS ist richterliche Rechtsfortbildung und geht auf den RFH in den 
1930ern zurück; der BFH hat sich angeschlossen (RFH vom 24.03.1937, 
BFH vom 08.11.1971). Das BVerfG hat mehrfach entschieden, dass das 
Rechtsinstitut verfassungsgemäß ist (BVerfG vom 14.01.1969).

Ø Häufig wird als Motiv für die BAS die Möglichkeit der 
Haftungsbegrenzung angeführt.

Ø Für die BAS ist „Aufhänger“ das (ungeschriebene) Tatbestandsmerkmal 
bei der Definition des Gewerbebetriebs i. S. v.  § 15 II EStG :

 „mehr als bloße Vermögensverwaltung“.

Zur grundsätzlichen Definition einer Betriebsaufspaltung siehe H 15.7 IV 
„Allgemeines“ EStH (siehe auch nächste Folie). 
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BASICS: BAS liegt vor, wenn ...

Ø ein Unternehmen = Besitzunternehmen (BesitzU) 

Ø eine wesentliche Betriebsgrundlage (wBGL) zur Nutzung überlässt 

Ø an eine gewerblich tätige 

• Betriebspersonen- oder Betriebskapitalgesellschaft 

= Betriebsunternehmen (BetriebsU)  =(sachliche Verflechtung) 

Ø und eine Person oder mehrere Personen zusammen (Personengruppe) 
sowohl das BesitzU als auch das BetriebsU

in dem Sinne beherrschen, dass sie in der Lage sind, in beiden 
Unternehmen einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen 
durchzusetzen =(personelle Verflechtung).

(H 15.7 IV „Allgemeines“ EStH) 
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BASICS: Arten der BAS (Auswahl) ①
Echte Betriebsaufspaltung

Ø Ein bisher einheitliches Unternehmen wird in zwei rechtlich selbstständige 
Unternehmen (Besitz- und BetriebsU) aufgespalten, 

Ø wobei das BesitzU ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft sein 
kann 

Ø und das Betriebsunternehmen i. d. R. eine GmbH ist. 

Unechte Betriebsaufspaltung 

Ø Besitz- und BetriebsU entstehen nicht durch die Aufspaltung eines 
einheitlichen Unternehmens, 

Ø sondern wenn zu einer bestehenden/ neu gegründeten 
Betriebskapitalgesellschaft ein BesitzU hinzutritt.

Liegt eine BAS vor, 

Ø ist die Vermietung oder Verpachtung keine Vermögensverwaltung mehr, 
sondern eine gewerbliche Vermietung oder Verpachtung. Das BesitzU ist 
Gewerbebetrieb (BFH v. 12.11.1985). H 15.7 IV „Allgemeines“ EStH
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BASICS: Arten der BAS (Auswahl) ②
Mitunternehmerische Betriebsaufspaltung (MU-BAS). Sie liegt vor, wenn

Ø die BesitzPERSONENgesellschaft

Ø der BetriebsPERSONENgesellschaft 

Ø eine wBGL ENTGELTLICH zur Nutzung überlässt und 

Ø nicht die Besitzpersonengesellschaft selbst, sondern lediglich deren 
Gesellschafter (Geser) oder einige davon 

Ø an der Betriebspersonengesellschaft (sog. Schwestergesellschaften) beherrschend 
beteiligt sind.

Liegt eine MU-BAS vor, 

Ø so ist die überlassene wBGL bei dem BESITZUNTERNEHMEN als BV zu erfassen 

Ø und NICHT Sonderbetriebsvermögen (SBV) beim BetriebsU. 

Ø Siehe Erlass § 15/4 zu 1
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BASICS: BEISPIEL

Einkünfte bzgl. Vermietung? Es wird ein Bürogrundstück vermietet von ....an.....:

1. von A an die Z-GmbH (A hält 10%, Z hält 90%)

LÖSUNG: Vermietung = § 21 EStG; Beteiligungserträge =  § 20 EStG

2. von A an die Z-GmbH  (A hält 90%, Z hält 10%*)
LÖSUNG: Vermietung und Beteiligungserträge = Einkünfte § 15 EStG 
im Besitzunternehmen, da BAS vorliegt.
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A Nutzungsüberlassung einer wBGL
GmbH

einfache Mehrheit

A Z 

BASICS: BEISPIEL

Einkünfte bzgl. Vermietung? Es wird ein Bürogrundstück vermietet von ....an.....:

3. von A an die gewerbliche B-OHG (A ist mit 90% beteiligt*)
LÖSUNG:  KEINE BAS, SONDERN EIN FALL VON § 15 I S. 1 Nr. 2 EStG
„Beteiligungsertrag“ = Anteil am OHG-Gewinn = § 15 I S. 1 Nr. 2 S. 1 HS 1

Vermietung = Sonderbereich (Bürogrundstück = SBV, Miete = SBE, 
Kosten/AfA = SBA)
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A Nutzungsüberlassung einer wBGL
OHG (§15II)

einfache Mehrheit

A 
90%

B 
10%



BASICS:  BEISPIEL

Einkünfte bzgl. Vermietung? Es wird ein Bürogrundstück vermietet von ....an.....:

4. von der A+B-GbR an die A-B-OHG (A ist in der GbR, B in der OHG mit je 51% 
beteiligt, A bzw. B dann mit den restlichen 49%*)
LÖSUNG:  Es liegt MU-BAS vor, da A und B als Personengruppe das Besitz- und das 
Betriebsunternehmen beherrschen, also personelle Verflechtung (neben der 
sachlichen) Verflechtung auch gegeben ist.
Da nach Ansicht des BFH und der Finanzverwaltung (vgl. Erlass § 15/4) dann die 
Konstruktion der MU-BAS Vorrang hat, ist die GbR ein eigenständiger 
Gewerbebetrieb (Besitzunternehmen). Das Grundstück ist BV bei der GbR, die 
Mieten und Kosten sind BE/BA bei der GbR.
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GbR* Nutzungsüberlassung einer wBGL

A 
51%

B 
49%

OHG (§ 15 II )*

A 
49%

B 
51%

*es gilt das (einfache) Mehrheitsprinzip 
in allen Gesellschaften

BASICS:  BEISPIEL

Einkünfte bzgl. Vermietung? Es wird ein Bürogrundstück vermietet von ....an.....:
5. von der A+B-GbR an die A-Z-OHG (A ist in beiden Gesellschaften mit je 80% beteiligt*)

LÖSUNG:  Es liegt MU-BAS vor, da A sowohl das Besitz- als auch das Betriebsunternehmen 
beherrscht, also personelle Verflechtung ist (neben der sachlichen) Verflechtung gegeben.
Da nach Ansicht des BFH und der Finanzverwaltung (vgl. Erlass § 15/4) dann die Konstruktion der 
MU-BAS Vorrang hat, ist die GbR ein eigenständiger Gewerbebetrieb (Besitzunternehmen). Das 
Grundstück ist BV bei der GbR, die Mieten und Kosten sind BE/BA bei der GbR. 
Obwohl B nicht an der OHG beteiligt ist, erzielt auch er gewerbliche Einkünfte, Erlass § 15/4 Tz. 2, 
siehe H 15.7 IV „Nur-Besitz-Gesellschafter“ EStH. Das Grundstück ist BV bei der GbR, die Mieten 
und Kosten sind BE/BA bei der GbR.

*es gilt das (einfache) Mehrheitsprinzip in allen Gesellschaften
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GbR* Nutzungsüberlassung einer wBGL

A 
80%

B 
20%

OHG (§ 15 II )*

A 
80%

Z 
20%

*es gilt das (einfache) Mehrheitsprinzip 
in allen Gesellschaften



BASICS: Prüfungsreihenfolge (unechte BAS)
① Prüfung/Feststellung, DASS gewerbliche Einkünfte i. S. v. §15 EStG auf Grund Betriebsaufspaltung vorliegen. 

Ø BAS-Voraussetzungen prüfen, also immer Stellungnahme zu:

v sachlicher Verflechtung è wBGL, siehe H 15.7 V EStH

v personeller Verflechtung è Beherrschung, siehe H 15.7 VI EStH

v Hinweis auf Subsidiaritätsklausel

② Zur besseren Übersichtlichkeit „vor die Klammer gezogen“ (optional): Umfang BV des BesitzU feststellen und 
Wertansätze bestimmen.

Ø Einlagebewertung gem. § 4 I S. 8 HS 1 i. V. m. § 6 I Nr. 5, Nr. 6 EStG. 

Ø Siehe zu den relevanten WG H 15.7 IV „Notw. BV“  und „SBV“ EStH

③ Laufenden Gewinn ermitteln

Ø Betriebseinnahmen: Miete, OGA/VGA mit TEV, § 3 Nr. 40 S. 1 d) EStG

Ø Betriebsausgaben: Betriebs-, Finanzierungkosten, Erhaltungsaufwand

• ggf. bei Gebäude-AfA § 7 I S. 5 i. V. m.  IV S. 1 HS 2 EStG

• wenn DA für GmbH-Anteile, denke an § 3c II EStG!
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BASICS: wBGL 

Ø In Bezug auf das Vorliegen einer wBGL gilt die FUNKTIONALE Betrachtung; siehe H 15.7 V 
„wBGL“ EStH, Stichworte:

• Betriebszweck

• stille Reserven

• ABER SIEHE AUCH H 15.7 V „wBGL“ Stichwort Filialbetrieb EStH

Ø ES REICHT, dass das Wirtschaftsgut EINE DER wBGL ist, es muss NICHT DIE EINZIGE sein, siehe 
H 15.7 V „wBGL“ EStH, Stichwort:

• des Betriebsunternehmens

Ø KLASSISCHE wBGL sind:

• Fabrikations-/Bürogrundstücke, auch unbebaute Grundstücke

• Produktionsmaschinen

• immaterielle WG, z.B. Patente wenn die Umsätze in erheblichem Umfang auf deren 
Ausnutzung beruhen (25% der Umsätze, BFH vom 20.09.1973).

Ø KEINE wBGL: das UV
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BASICS: Nutzungsüberlassung

Ø die Nutzungsüberlassung wird i. d. R. ENTGELTLICH  erfolgen, ABER auch 
unentgeltliche oder teilentgeltliche Überlassung ist denkbar.

 Gewinnerzielungsabsicht bei unentgeltlicher/teilentgeltlicher 
Nutzungsüberlassung? UNTERSCHEIDE:

Ø BetriebsU = KapG è Gewinnerzielungsabsicht = Streben  
  nach höheren Beteiligungserträgen!

Ø ABER:  Kosten der Immobilie nur eingeschränkt 
 absetzbar, § 3c II S. 6 EStG, Erlass § 3c/1.

Ø BetriebsU = PersG è KEINE GEWINNERZIELUNGSABSICHT BEI 
 UNENTGELTICHER ÜBERLASSUNG, 

  ALSO KEINE MU-BAS! Siehe Erlass § 15/4.
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BASICS: personelle Verflechtung ①

Eine personelle Verflechtung liegt vor, wenn 

Ø eine oder mehrere Personen zusammen (Personengruppe) 

Ø sowohl das Besitz- als auch das Betriebsunternehmen in der Weise 
beherrschen, dass sie in der Lage sind,

Ø in beiden Unternehmen einen EINHEITLICHEN GESCHÄFTLICHEN 
BETÄTIGUNGSWILLEN durchzusetzen. H 15.7 IV „Allgemeines“ EStH.

Dabei ist darauf abzustellen, ob die Person oder Personengruppe ihren Willen 
in Bezug auf die LAUFENDE VERWALTUNG des (bestehenden) 
Mietverhältnisses für das an die Betriebsgesellschaft überlassene 
Wirtschaftsgut durchsetzen kann, Erlass § 15/10 Tz. 1. (Streitig)

Ø In der Klausur ist also darauf zu achten, wie die Gesellschaft Beschlüsse trifft. 
Sind keine konkreten Angaben zu finden, ist ggf. auf die gesetzlichen 
Regelungen abzustellen. Die bisherigen Examensklausuren haben dazu aber 
keine großen Probleme abgefragt. Siehe weitere Einzelheiten bei 
„SONDERFÄLLE“.
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BASICS: personelle Verflechtung ②

GRUNDGEDANKEN:

Personelle Verflechtung liegt vor, wenn:

Ø eine Person alleine die wBGL zur Nutzung überlässt und im BetriebsU 
diese Person (zumindest) Mehrheitsgesellschafter ist. Dabei muss die 
BetriebsU eine KapG sein. 

Überlässt eine Person ein WG an “seine“ PersG, gilt § 15 I S. 1 Nr. 2 
EStG.

Ø eine PERSONENGRUPPE die wBGL zur Nutzung überlässt, werden die 
Stimmrechte der Doppelgesellschafter zusammengerechnet, da 
widerlegbar vermutet wird, dass die Mitglieder der Personengruppe 
gleiche wirtschaftliche Interessen verfolgen. Ist diese Personengruppe 
beherrschend, liegt personelle Verflechtung vor.
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BASICS: personelle Verflechtung ③

Ø Die Personengruppe ist beherrschend in Fällen der  BETEILIGUNGSIDENTITÄT, 
d.h.: 
• an beiden Unternehmen ist
• dieselbe Personengruppe
• im prozentual jeweils gleichen Verhältnis beteiligt.

• Z.B. A + B sind im BesitzU und BetriebsU mit je 60 % (A) und 40% (B) 
beteiligt.

Ø ABER KEINE BETEILIGUNGSIDENTITÄT, wenn 

• dieselben Personen in unterschiedlicher Höhe am BesitzU und der 
BetriebsU beteiligt sind 

• oder Geser nur am Besitz- oder nur am BetriebsU beteiligt sind, sog. Nur-
Besitz-/Nur-Betriebs-Geser.

• Auch dann kann eine personelle Verflechtung vorliegen, wenn sog. 

Beherrschungsidentität besteht.
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BASICS: personelle Verflechtung ④

In Fällen der BEHERRSCHUNGSIDENTITÄT beherrscht die Personengruppe, wenn

Ø die Personengruppe die erforderlichen Mehrheitsverhältnisse in Bezug auf die 
Verwaltung des bestehenden Mietverhältnisses erreicht. 

Ø DANN erzielt auch der Nur-Besitz-Geser auf Grund der dann vorliegenden BAS 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, H 15.7 IV „Nur-Besitzgesellschafter“ EStH.

KEINE BEHERRSCHUNG 

Ø Wenn die Personengruppe die erforderlichen Mehrheitsverhältnisse nicht 
erreicht (idR bei Einstimmigkeit oder qualifizierter Mehrheit).

Ø DANN verhindern „Nur-Besitz-Geser“ oder „Nur-Betriebs-Geser“ die BAS. 
(siehe auch Erlass § 15/10, Tz. III). 

Ø Bei extrem konträren Beteiligungsverhältnissen, z. B. 5% zu 95%. Eine solche 
Konstellation lässt den Schluss auf gleichgerichtete wirtschaftliche Interessen 
nicht mehr zu. (BFH vom 02.08.1972 bei 90/10 bzw. 10/90). 
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BASICS:  BEISPIEL
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GbR* Nutzungsüberlassung einer wBGL

A 
51%

B 
49%

GmbH*

A 
40%

B 
40%

C 
20%

*es gilt das (einfache) Mehrheitsprinzip 
in allen Gesellschaften

Personengruppentheorie: gleichgerichtete Interessenlage von A+B wird vermutet. 
Die Anteile von A+B werden zusammengerechnet.

 A+B halten in beiden Gesellschaften die einfache Mehrheit. 
A+B beherrschen das Besitz- und BetriebsU. 

Es liegt personelle V. und damit eine BAS liegt vor. 



BASICS:  BEISPIEL
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GbR Nutzungsüberlassung einer wBGL

A 
40%

B 
40%

GmbH

A 
49%

B 
51%

*es gilt das (einfache) Mehrheitsprinzip 
in allen Gesellschaften

Personengruppentheorie: gleichgerichtete Interessenlage von A+B wird vermutet. 

Die Anteile von A+B werden zusammengerechnet. A+B halten in beiden 
Gesellschaften die einfache Mehrheit. A+B beherrschen das Besitz- und BetriebsU. 

Es liegt personelle V. vor 

BAS liegt vor.C als Nur-Besitz-Gesellschafter erzielt auch Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb, vgl. H 15.7 IV „Nur-Besitz-Gesellschafter“ EStH. 

C 
20%

BASICS:  BEISPIEL
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GbR* Nutzungsüberlassung einer wBGL

A 
40%

B 
40%

GmbH*

A 
49%

B 
51%

*es gelten die gesetzlichen 
Regeln

C 
20%

Personengruppentheorie: gleichgerichtete Interessenlage von A+B wird vermutet. Die 
Anteile von A+B werden zusammengerechnet. 

In GbR gilt gem. § 709 BGB Einstimmigkeit, in GmbH gilt gem. § 47 GmbHG einfaches 
Mehrheitsprinzip.

A+B halten in der GmbH zwar mehr als 50% der Stimmen, halten also im BetriebsU die 
erforderliche Mehrheit. A+B halten aber nicht 100% der Stimmen in der GbR. 

A und B können NICHT in beiden Gesellschaften einen einheitlichen geschäftlichen 
Betätigungswillen durchsetzen. 

C als Nur-Besitz-Gesellschafter VERHINDERT ANGESICHTS der in der GbR erforderlichen 
Einstimmigkeit  mit seinem „VETORECHT“ Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

Personelle Verflechtung liegt NICHT vor, also liegt KEINE BAS vor.



BASICS:  BEISPIEL
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GbR* Nutzungsüberlassung einer wBGL

A =40%,  
A=GF

B 
40%

GmbH*

A 
49%

B 
51%

*es gelten die gesetzlichen Regeln.
In der GbR haben A,B und C einstimmig den A 

zum alleinigen GF gemacht.

C 
20%

Personengruppentheorie: gleichgerichtete Interessenlage von A+B wird vermutet. Die Anteile 
von A+B werden zusammengerechnet. 

In GbR gilt gem. § 709 BGB Einstimmigkeit, in GmbH gilt gem. § 47 GmbHG einfaches 
Mehrheitsprinzip.

Da vorliegend die Gesellschafter der GbR gem. § 710 S. 1 BGB die GF auf allein A 
übertragen haben, sind B und C von der GF ausgeschlossen. A kann die GF-Position 

nur aus wichtigem Grund (grobe Pflichtverletzung) gem. § 712 BGB entzogen werden. A 
ist in der GbR allein bzgl. der Verwaltung des bestehenden Mietverhältnisses 

entscheidungsbefugt. In der GmbH ist er mit B zusammen als Personengruppe 
entscheidungsbefugt, so dass die Gruppe (A+B) einen einheitlichen geschäftlichen 

Betätigungswillen durchsetzen kann. (BFH vom 01.07.2003)
Es liegt personelle V.  und damit eine BAS vor.

C als Nur-Besitz-Gesellschaft erzielt auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb, vgl. H 15.7 IV 
„Nur-Besitz-Gesellschafter“ EStH. 

BASICS: pers. Verflechtung bei Ehegatten

Sind die Ehegatten „normale Doppelgesellschafter“, greift die oben erwähnte 
Personengruppentheorie ein, also Zusammenrechnung der Anteile; Beherrschung liegt 
vor. 

ABER KEINE automatische Zusammenrechnung der Anteile von Ehegatten, wenn 
beide nur in der Besitz- ODER der  Betriebsgesellschaft beteiligt sind und nur ein 
Ehegatte in der anderen Gesellschaft beteiligt ist. 

Eine Zusammenrechnung kommt nur dann in Betracht, wenn ZUSÄTZLICH zur 
ehelichen Lebensgemeinschaft

Ø Beweisanzeichen für eine 
Ø enge Zweck- und Wirtschaftsgemeinschaft 
Ø und daraus folgend für eine 
Ø gleichgerichtete wirtschaftliche Interessenlage der Ehegatten sprechen.

Siehe H 15.7 VII „Allgemeines“ EStH, insbesondere Erlass § 15/3 zu 1
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BASICS: Pers. Verflechtung bei Kindern

Ø Sind die Kinder „normale Doppelgesellschafter“, greift die oben erwähnte 
Personengruppentheorie ein, also Zusammenrechnung der Anteile; 
Beherrschung liegt vor. 

Ø Im Übrigen Zurechnung der Anteile minderjähriger Kinder nur bei Vorliegen 
von Beweisanzeichen, was die Finanzverwaltung in der elterlichen 
Vermögenssorge sieht. Siehe R 15.7 VIII EStR.

Ø Beachte BFH v. 14.04.2021: Sind sowohl ein Elternteil als auch dessen 
minderjähriges Kind an der Betriebs-KapG beteiligt, sind die Stimmen des 
Kindes jedenfalls dann nicht dem Elternteil zuzurechnen, wenn in Bezug auf die 
Gesellschafterstellung des Kindes eine Ergänzungspflegschaft angeordnet ist.

Ø Mit Volljährigkeit endet Vermögenssorge der Eltern, also Wegfall der 
vermuteten gleichgerichteten Interessenlage. 

Ø Falls dadurch personelle Verflechtung entfällt liegt grds. Betriebsaufgabe vor, 
ABER: aus Billigkeitsgründen wird das Verpächterwahlrecht gewährt, 
H 15.7 VIII „Wegfall...“ EStH i. V. m. R 16 II S. 3 EStR.

21VERS 23-06-28© RA/StB Martin Klos  

BASICS:  BEISPIEL
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GbR
Einstimmigkeit

Nutzungsüberlassung einer 
wBGL

W 
51%

M 
49%

GmbH
einfache Mehrheit

W 
20%

M 
20%

K 
20%

M+W sind verheiratet; K ist ihr minderjähriges Kind
M+W haben gemeinsam die elterlicher Vermögenssorge

Personengruppentheorie: gleichgerichtete Interessenlage von M+W wird 
vermutet. Die Anteile von M+W werden zusammengerechnet.

 M+W „halten“ in der GbR die Einstimmigkeit. 
Sie halten aber in der GmbH NICHT die einfache Mehrheit.

Können die Anteile von K seinen Eltern zugerechnet werden?
Da beiden Eltern die Vermögenssorge für K zusteht, ist sein Anteil den Eltern 

zuzurechnen.
Demnach liegt personelle V. und damit eine BAS liegt vor.

R 15.7 VIII S. 2 EStR 

D 
40%



BASICS: Umfang BV des BesitzU ①
Zum notwendigen BV gehören (H 15.7 IV „Notw. BV“ + „SBV“ EStH):

Ø die dem BetriebsU zur Nutzung überlassene wBGL;

Ø ABER auch alle übrigen WG, die zwar keine wBGL  sind, aber in einem 
unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Überlassung 
der wBGL stehen,

Ø die Anteile an der Betriebs-GmbH; AUCH die Anteile an einer KapG, die 
MITTELBAR einen beherrschenden Einfluss auf die Betriebs-KapG 
ermöglicht, H 15.7 VI „Mittelbare Beteiligung“ EStH.

Ø Forderungen aus Darlehen, die das BesitzU dem BetriebsU bei deren 
Gründung gewährt hat, H 15.7. „Darlehen“ EStH. 

Ø AUCH die Anteile des Besitzunternehmers an einer anderen KapG, 
sofern diese intensive und dauerhafte Geschäftsbeziehungen zur 
BetriebsKapG unterhält;
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BASICS: Umfang BV des BesitzU ②

Bei Personengesellschaften und –gemeinschaften BEDENKE ZUSÄTZLICH:

Ø Ist das BesitzU eine PersG vor, gehören i. d. R. die WG zum 

Gesamthandsvermögen der PersG. 

Ø Wegen § 15 III Nr. 1 EStG sind alle WG der PersG Gesamthands-BV, auch 

wenn diese nicht der BetriebsU, sondern Dritten zur Nutzung 

überlassen werden. 

Ø BRUCHTEILSGEMEINSCHAFT IST KEINE PERSONENGESELLSCHAFT. 

Unterstellung, dass zumindest konkludent eine GbR gegründet wurde.

Ø Dann liegt eine GbR OHNE Gesamthandsvermögen vor. Die wBGL ist 

anteilig SBV bei den Gemeinschaftern bzw.  den Gesellschaftern. Siehe 

H 15.7 IV „MU-BAS“ +„Umfassend gewerbliche BesitzPersG“ EStH
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BASICS: Wertansatz des BV des BesitzU

Ø Bei einer „unechten BAS“ waren WG bisher PV; daher Einlage der WG 
gem. § 4 I S. 8 HS 1 EStG. Bewertung erfolgt gem. § 6 I Nr. 5  i. V. m.  
Nr. 6 EStG. 

Ø Bei einer „echten BAS“ werden dagegen häufig WG auf das BetriebsU 
übertragen. Dabei sind grundsätzlich die stillen Reserven aufzudecken.

• Dies gilt auch bei Übertragung gegen GmbH-Anteile (= Tausch, § 6 VI 
S. 1 EStG), Buchwertansatz über § 20 UmwStG scheitert, da nicht 
sämtliche wBGL auf Betriebsunternehmen übergehen. 

• Auch Aufdeckung stiller Reserven bei verdeckter Einlage (§ 6 VI S.2, 
es sei denn „Spezialfall“ des § 6 VI S. 3 EStG).

• Handelt es sich um ein Betriebspersonenunternehmen, ist ein 
„Übergang“ zu Buchwerten in den Grenzen des § 6 V EStG 
vorzunehmen.
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BASICS: BE des BesitzU

Ø die Pachtzinsen, die vom Betriebsunternehmen für die Überlassung 
wesentlicher Betriebsgrundlagen gezahlt werden.
Ist Pacht unangemessen HOCH è VGA i. H. des unangemessenen 

 Anteils
Ist Pacht unangemessen NIEDRIG è siehe Folie „BA 2“ 

Ø die Gewinnausschüttungen der Kapitalgesellschaften, die dem BV zugeordnet 
wurden. Sie unterliegen dem TEV, § 3 Nr. 40 S. 1 d) i. V. m.  S. 2 EStG. Bzgl. 
KapESt denke an Hinweis auf §§ 12 Nr. 3,  43 V S. 2 und ggf. § 36 II Nr. 2 EStG.

Ø Erträge aus Darlehen oder aus anderen WG, die zum BV gehören

Ø KEINE Betriebseinnahme ist das Geschäftsführergehalt. Es gehört – soweit 
angemessen – zu Einkünften gem. § 19 EStG. 
ABER: Soweit das „Gehalt“ als VGA zu qualifizieren ist = BE mit TEV.
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BASICS: BA des BesitzU ①

Ø die laufenden Betriebskosten für die wBGL sowie die anderen WG, die 

dem BV des BesitzU zuzuordnen sind.

Ø Bei AfA  für ins BV eingelegte Gebäude, denke an § 7 I S. 5 EStG i. V. m. 

§ 7 IV S. 1 HS 2 EStG. 

Ø Zinsen für betriebliche Verbindlichkeiten, insbesondere für 

Finanzierungsdarlehen für WG, die zum BV gehören. 

Ø Stehen Kosten im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Beteiligung 

an KapG, denke an § 3c II  S. 1 EStG. Siehe auch die nächste Folie:
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BASICS:  BA des BesitzU ②

BA-Abzug bei un- /teilentgeltlicher Nutzungsüberlassung? 

Ø Keine verdeckte Einlage, da kein einlagefähiger Vermögensvorteil, 

R 8.9 KStR. 

Ø Bei verbilligter Vermietung, erfolgt eine Aufteilung in eine teilweise 

entgeltliche und unentgeltliche Nutzungsüberlassung.

• Soweit unentgeltlich, sind darauf entfallende Aufwendungen über 

§ 3c II EStG nur zu 60% abziehbar, AUSNAHME: substanzbezogene 

Aufwendungen, vgl. Erlass §3c/1 zu 1, Rz. 7, 8.

• ABER § 3c II S. 6 EStG, wenn Beteiligung an Betriebs-KapG > 25%.
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Übungsfall 4



BASICS: BA des BesitzU ③

Ø EXKURS: 

Gelten die Regelungen auch, wenn im Rahmen von VuV teilentgeltlich 
an die „eigene“ GmbH vermietet wird?

• § 21 II EStG gilt nicht, da nicht Wohnungsüberlassung.

• Gem. § 9 I S. 1 EStG Umkehrschluss: soweit unentgeltlich überlassen 

wird, keine WK bei VuV.

• Wenn Antrag gem. § 32d II Nr. 3 EStG möglich, WK-Abzug bei § 20 I 

Nr. 1 EStG.

• § 3c II S. 1 EStG ist für alle (anteiligen) Aufwendungen zu beachten. 

Ob Erlass § 3c/1 Rz. 8 und § 3c II S. 6 EStG gelten ist streitig, da kein 

BV. 
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SONDERFÄLLE: Beendigung der BAS ①
Ø Die BAS endet, wenn die sachliche und/oder personelle Verflechtung entfällt. 

Ø Dies führt grundsätzlich zu einer Betriebsaufgabe, also Aufdeckung der stillen Reserven. 
(§ 16 III EStG; H 16 II „Beendigung einer BAS“ EStH)

Ø Das BesitzU ist dann nicht mehr gewerblich tätig; es bezieht anschließend Einkünfte aus § 21 EStG 
und § 20 EStG. Gründe für Beendigung der Betriebsaufspaltung können sein z. B.: 
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WEGFALL DER PERSONELLEN VERFLECHTUNG 
Ø durch Erbfall oder

Ø Übertragung nur der Anteile an der Betriebs-
GmbH im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge 

Ø Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Betriebs-GmbH, da gem. 
§ 81 InsO der Insolvenzverwalter die alleinige 
Verfügungs- und Verwaltungsbefugnis 
erlangt, also die „Beherrschung“ entfällt 
(H 15.7. VI „Insolvenz“ EStH).

WEGFALL DER SACHLICHEN VERFLECHTUNG 
Ø durch Beendigung des 

Nutzungsverhältnisses oder

Ø Veräußerung der wesentlichen 
Betriebsgrundlage an Dritte oder 
Betriebsunternehmen oder

Ø Überlassene Wirtschaftsgüter verlieren 
die „wesentliche“ Bedeutung (wohl nur 
theoretischer Fall).



SONDERFÄLLE: Beendigung der BAS ②
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Ø Keine Betriebsaufgabe, wenn die BesitzU aus anderen Gründen weiterhin Gewerbebetrieb ist (z.B. wegen 
einer anderen „echten“ gewerblichen oder anderen „Gewinn-Einkünfte“-Tätigkeit auf Grund gewerblicher 
Prägung)

Ø Auch keine Betriebsaufgabe, wenn die Einstellung der gewerblichen Tätigkeit nur als 
Betriebsunterbrechung zu beurteilen wäre. Eine Betriebsunterbrechung ist anzunehmen, wenn die 
betriebliche Tätigkeit vorübergehend ruht und die wBGL zurückbehalten werden, so dass der Betrieb 
jederzeit wieder aufgenommen werden könnte.

Ø Die Betriebsunterbrechung kann auch darin bestehen, dass der Betriebsinhaber die wBGL verpachtet. Gibt 
er keine Aufgabeerklärung ab, ist davon auszugehen, dass er beabsichtigt, den unterbrochenen Betrieb 
künftig wieder aufzunehmen, sofern die zurückbehaltenen Wirtschaftsgüter dies ermöglichen, H 16 II 
„Betriebsunterbrechung – 1. Spiegelstrich“ EStH. 

• Maßgebend ist dabei auf die sachlichen Erfordernisse des Betriebs abzustellen (sog. funktionale 
Betrachtungsweise). Entscheidend sind die Verhältnisse des verpachtenden, nicht des pachtenden 
Unternehmens, H 16 V „wBGL“ EStH. 

• Sofern lediglich ein Betriebsgrundstück, gegebenenfalls in Verbindung mit Betriebsvorrichtungen, verpachtet 
wird, so liegt nur dann eine Betriebsverpachtung vor, wenn das Grundstück die alleinige wBGL darstellt. Dies 
ist bei Groß- und Einzelhandelsunternehmen regelmäßig der Fall, da sie dem Gewerbe das Gepräge geben. 
Anders als etwa bei dem produzierenden Gewerbe, H 16 V „Betriebsgrundstück als alleinige wBGL“ EStH. 

Ø Die Grundsätze des Verpächterwahlrechts gelten auch in Falle einer unechten BAS, H 16 II „Beendigung….“ und H 
16 V „Verpächterwahlrecht“ EStH: BFH vom 17.04.2019 (Wegfall der pers. Verflechtung). Die Grundsätze für 
Betriebsunterbrechung gelten gleichdermaßen, H 16 II „Beendigung….“: BFH 14.03.2006 (Wegfall der sachl. 
Verflechtung).

SONDERFÄLLE :  zum Stimmrecht

Stimmrechtsverbot/-ausschluss
Ø Sie können vertraglich vereinbart sein oder sich aus Gesetz ergeben, z.B.:  § 181 

BGB, § 47 IV GmbHG.
Ø Dabei unterliegen die „Doppelgesellschafter“ wegen bestehender 

Interessenkollision im BesitzU insoweit einem Stimmrechtsverbot, als es sich um 
die Vornahme von Rechtsgeschäften zwischen BesitzU und BetriebsU handelt.  Die 
Annahme eines solchen Verbots hätte zur Folge, dass in diesen Angelegenheiten 
allein der oder die "Nur-Besitzgeser" handelte(n).

Ø Das Steuerrecht stellt auf die tatsächliche Handhabung des 
Stimmrechtsausschlusses ab. Danach beherrschen die Doppelgesellschafter 
regelmäßig das Besitzunternehmen, wenn ein Stimmrechtsverbot dieser 
Gesellschafter tatsächlich nicht praktiziert wird. (H 15.7 VI 
„Stimmrechtsausschluss“ EStH)

Stimmrechtsbindungsverträge und Stimmrechtsvollmachten 
Die Instrumente Stimmrechtsbindungsvertrag oder unwiderrufliche 
Stimmrechtsvollmacht können zur Schaffung oder Verhinderung personeller 
Verflechtung eingesetzt werden. Unter Stimmbindung ist die rechtsgeschäftliche 
Bindung der Stimmrechtsmacht zu verstehen, wobei die „gebundenen“ Stimmen 
demjenigen zugerechnet werden, der weisungsbefugt ist. 
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